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Hallenordnung  
für die Sporthallen im  

Berufsschulzentrum an der Riesstraße 
 

Geltungsbereich 

Diese Hausordnung gilt für alle Nutzer der Sporthallen an der Riesstraße und ist mit 
dem Betreten des Schulgrundstücks zu akzeptieren. 

Benutzungsrecht 

(1) Die Sporthallen sind Eigentum der Landeshauptstadt München. Sie dienen 
vornehmlich dem Schul- und Vereinssport, aber auch für andere Veranstaltungen 
nach den Förderrichtlinien der Landeshauptstadt München. 

(2) Ein Anspruch der Allgemeinheit auf Benutzung der Sporthallen besteht nicht. 

(3) Jede außerschulische Benutzung der Sporthallen bedarf einer vertraglichen 
Vereinbarung mit der Landeshauptstadt München. 

(4) Die Sporthallen dürfen nur innerhalb der festgelegten oder vertraglich 
vereinbarten Nutzungszeiten und für den genehmigten Zweck in Anspruch 
genommen werden. 

(5) Der Vertrag kann durch die Landeshauptstadt München nach vorheriger 
schriftlicher Abmahnung fristlos gekündigt werden, wenn der Nutzer gegen diese 
Sporthallenordnung oder die Nutzungsvereinbarung verstößt. 

Aufenthalt 

(1) Schülerinnen und Schüler dürfen die Sporthalle nur in Anwesenheit einer 
verantwortlichen Lehrkraft betreten. 

(2) Sportgruppen von Vereinen dürfen nur in Anwesenheit eines verantwortlichen 
Übungsleiters, entsprechend dem Hallenbelegungsplan oder einer entsprechenden 
Vereinbarung, die Sporthalle betreten. 

(3) Bei Veranstaltungen ist der jeweilige Vertragsnehmer für die Personen im 
Hallenbereich verantwortlich. 

Verhalten allgemein  

(1) Innerhalb der Sporthalle hat sich jeder Besucher so zu verhalten, dass kein 
anderer geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen vermeidbar – 
behindert oder belästigt wird. 

(2) Vor dem Eingang der Halle dürfen keinerlei Fahrzeuge geparkt werden. Fahrräder 
sind an den entsprechenden Fahrradständern abzustellen. 

(3) Grillen, offenes Feuer sowie Rauchen ist im gesamten Schulgelände verboten. 

(4) Die Nutzer und Besucher haben den Anordnungen der weisungsbefugten 
Personen Folge zu leisten. 

(5) Alle Ein- und Ausgänge sowie die Fluchtwege sind entsprechend der 
Unfallverhütungsvorschriften bzw. den Brandschutzverordnung freizuhalten. 
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(6) Die Nutzer haben alle Einrichtungen und das Inventar pfleglich zu behandeln und 
auf einen sparsamen Energieverbrauch zu achten. Wettkampfbeleuchtung ist 
ausschließlich für Wettkampfveranstaltungen vorgesehen. Im Schul- und Trainings-
betrieb ist maximal Trainingsbeleuchtung zu verwenden.  

(7) Nach Beendigung der Benutzung sind die Sporthallen, Geräteräume und 
Umkleiden in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen. 

(8) Wird nach der Nutzung der Halle ein zusätzlicher Reinigungsbedarf festgestellt, 
werden die anfallenden Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. 

(9) Beim Verlassen der Sporthallen sind die Hallenbeleuchtungen und die 
Verstärkeranlagen auszuschalten bzw. die Hallentüren, durch den jeweiligen Nutzer, 
zu verschließen. 

Verhalten im Hallenbereich 

(1) Die jeweiligen Sporthallen dürfen die Nutzer nur in Anwesenheit der 
verantwortlichen Lehrkraft, des entsprechenden Übungsleiters oder des 
Veranstalters nutzen. Diese sind für die Einhaltung der Hallenordnung verantwortlich.  

(2) Die Sporthallen dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden.  

(3) Die verwendeten Sportschuhe müssen abriebfeste, möglichst helle Sohlen haben 
und sauber sein. Die Sportschuhe dürfen auf dem Hallenboden keine Spuren 
hinterlassen. Die verantwortlichen Personen sind befugt und angewiesen, die 
Beschaffenheit der Sportschuhe zu kontrollieren und, wenn nötig ein Verbot für das 
Betreten der Sportfläche mit den beanstandeten Sportschuhen auszusprechen. 

(4) Für das Wechseln der Kleidung sind die vorhandenen Umkleideräume zu 
benutzen. Die Umkleideräume können durch die Verantwortlichen verschlossen 
werden. Eine Haftung für Gegenstände besteht jedoch nicht. 

(5) In die Hallen dürfen Sporttaschen mitgenommen werden, keine losen 
Kleidungsgegenstände oder Straßenschuhe. 

(6) Das Rauchen ist nicht nur im Hallenbereich, sondern auf dem gesamten Gelände 
des Schulzentrums untersagt. 

(7) Der Verzehr von Speisen und Getränken in den Sporthallen und Geräteräumen 
ist nicht erlaubt.  
Ausnahmsweise kann das Trinken von Wasser gestattet werden, es dürfen jedoch 
keine Glasflaschen in die Hallen mitgenommen werden. 

(8) Der Bereich zwischen Umkleiden und den Sporthallen (Fluchtwege) darf zu keiner 
Zeit durch Gegenstände (z. B. Tische, Bänke) verstellt werden.  

Einrichtungen und Geräte 

(1) Geräte und alle Einrichtungen der Sporthalle dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß 
benutzt werden. Jede Verwendung, die Beschädigungen verursachen könnte, hat zu 
unterbleiben. 

(2) Geräte sind nach Gebrauch an die dazu bestimmten Plätze zurückzubringen. 

(3) Matten sind zu tragen und nicht über den Boden zu ziehen. 

(4) Verstellbare Turngeräte (z. B. Kästen) sind nach der Benutzung wieder in die 
ursprüngliche Größe zu bringen 

(5) Die Sportlehrer sowie Übungsleiter haben die Sicherheit der Geräte laufend zu 
überwachen, insbesondere vor Unterrichtsbeginn bzw. vor Trainingsbeginn. Dies gilt 
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auch für den Spielbetrieb. Tore dürfen nur mit DIN-gerechten Verankerungen 
verwendet werden. 

(6) Schuleigene bzw. vereinseigene Sportgeräte sind nach der Benutzung in den 
entsprechenden Geräteräumen und Kästen zu verschließen. 

(7) Vereinseigene Sportgeräte und Gegenstände dürfen nur in den Geräteräumen für 
Vereine gelagert werden 

(8) Die leihweise Entnahme von Geräten, für eine Verwendung außerhalb der 
Sporthallen, ist nicht gestattet. 

Mängel und Schäden 

(1) Die vor oder während der Nutzungszeit festgestellten Mängel sind dem 
Sachwalter bzw. der Technischen Hausverwaltung oder dem zuständigen Personal 
umgehend zu melden. Schadhafte Geräte und Anlagen dürfen nicht benutzt werden. 

Haftung 

(1) Das Betreten und Benutzen der Sporthalle erfolgt auf eigene Gefahr. 

(2) Für Personen- und Sachschäden, die durch Dritte verursacht werden, übernimmt 
die Landeshauptstadt München keinerlei Haftung. 

(3) Unfälle und Schäden sind der Landeshauptstadt München bzw. der Sachwaltung 
des Schulzentrums unverzüglich zu melden. 

Zuwiderhandlungen 

(1) Personen, die gegen die Vorschriften der Sporthallenordnung verstoßen, können 
ohne Entschädigung aus der Sporthalle verwiesen und mit einem Hallenverbot belegt 
werden. 

(2) Verstöße von Schülern, Trainingsgruppen und Mannschaften gegen diese 
Sporthallenordnung sowie sonstige bedeutsame Vorkommnisse infolge der Nutzung 
werden durch die Verantwortlichen der Landeshauptstadt München untersucht und 
geahndet. 

Hausrecht / Aufsicht 

(1) Das Hausrecht hat die Landeshauptstadt München, vertreten für die schulische 
Nutzung durch die Schulleitungen, die Lehrkräfte und die technische Hausverwaltung 
bzw. für die außerschulische Nutzungen durch den Sachwalter, die Schulleitungen, 
den Mitarbeitern der Technischen Hausverwaltung sowie dem Fachbetreuer des 
Berufsschulzentrums. 

 

(2) Diese Personen sind befugt, gegenüber allen Benutzern Anordnungen zu treffen 
sowie Weisungen zu erteilen, die dem Schutz des Objektes und einem reibungslosen 
Sportbetrieb dienen. 

 

 
München, 01.03.2013 
Sachwaltung des Berufsschulzentrums an der Riesstraße 


